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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Errichtung einer 
Bundesbeschaffung Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert wird  
Begutachtung  
Schreiben vom 27.3.2014, GZ BMF-050200/0007-II/1/2014 
Stellungnahme 
 
 
Das Bundeskanzleramt gibt zu dem im Betreff genannten Gesetzesentwurf folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Nach dem Entwurf soll das bestehende Beschaffungscontrolling umfassend erweitert 

werden. Es soll sich nunmehr nicht nur auf die Beschaffungsvorgänge beschränken, die 

über die BBG abgewickelt werden, sondern auf sämtliche Beschaffungsvorgänge des 

Bundes ausgeweitet werden. Zu diesem Zweck sollen die haushaltsleitenden Organe 

verpflichtet werden, der BBG die für die Durchführung des Beschaffungscontrollings 

erforderlichen Daten zur Verfügung stellen.  

 

Folgt man dem Vorschlag zur Neufassung des § 2 Abs. 2 Z 7 BB-GmbH-Gesetz, so 

werden diese Informationen verwendet, um „das tatsächliche Einkaufsverhalten der 

haushaltsleitenden Organe zu analysieren.“ Damit sollen der BB-GmbH Befugnisse 

eingeräumt werden, Informationen bei den haushaltsleitenden Organen zu sammeln und 

das tatsächliche Verhalten dieser Organe zu überprüfen. Die BB-GmbH hätte damit 

Befugnisse, die eher den eigentlichen Kontrollorganen der Bundesverwaltung, nämlich 

dem Nationalrat und dem Rechnungshof als Organ des Nationalrates, zustehen.  

 

Die Neufassung der Regelung des § 2 Abs. 2 Z 7 und die vorgesehene Ergänzung des 

§ 2 durch Abs. 3 BB-GmbH-Gesetz ist auch unter Aspekten der berechtigten Interessen 

der Wirtschaft überschießend. Schließlich werden nicht nur Informationen der 
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beschaffenden Stellen, sondern auch Informationen über alle Lieferanten und 

Dienstleister des Bundes der BB-GmbH übermittelt. Diese Regelung wird daher 

abgelehnt.  

 

Außerdem widerspricht eine solche Regelung eklatant den Grundsätzen der 

Verwaltungsökonomie, da jede Beschaffung, auch bei noch so geringfügigem Wert, der 

BB-GmbH zu melden ist. 

 

Die derzeitigen Mitwirkungspflichten der Bundesdienststellen gemäß § 4 BB-GmbH–
Gesetz sind ausreichend und bedürfen keiner Ergänzung.  
 
 

3. April 2014 
Für den Bundeskanzler: 

LUCZENSKY 
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